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§/Artikel/Anlage 

§ 142 
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11.08.2001 
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Text 

§ 142. Eine Person, über die rechtskräftig von einem in- oder ausländischen Gericht wegen einer oder 
mehrerer vorsätzlich begangener strafbarer Handlungen eine Freiheitsstrafe oder eine Geldstrafe von zumindest 
360 Tagessätzen oder eine Geldstrafe von mehr als 500 000 S oder von einer Disziplinarbehörde eine 
Disziplinarstrafe verhängt worden ist, kann vor deren Tilgung nicht zum Mitglied einer Disziplinarkommission 
oder zum Disziplinaranwalt bestellt werden. 


